
1. Allgemeine Richtlinie (2.6 Richtlinien für verschiedene Mittelempfänger) 

Wer ist berechtigt? 

Antragsberechtigt sind: 

• Landesfachverbände, die ordentliches Mitglied im LSB sind 

• Sportvereine, die ordentliches Mitglied im LSB sind 

• Sportbünde, die Gliederungen des LSB sind 

 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden neue Vorhaben, die sich an einem oder mehreren dieser Ziele orientieren: 

• Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

• Teilhabe und Partizipation aller Menschen 

• Erhöhung der Diversität im Sport 

• Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 

• Demokratieförderung und Prävention gegen antidemokratische Entwicklungen 

• Gesundheitsorientierte Sportangebote 

• Nachhaltige Entwicklung im Sport 

 

Bis zu welcher Summe? 

Die Förderung ist gestaffelt: 

• Bis zu 1.000 € → Einzelaktionen und neue regelmäßige Sportangebote 

• Bis zu 3.000 € → Kleinprojekte 

• Bis zu 100.000 € → Großprojekte 

o Förderzeitraum: bis zu 3 Jahre 

 

 


